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(2) Die Begründung des Kassationsantrages hat innerhalb von drei Mo
naten zu erfolgen. Die Frist beginnt mit dem Eingang des Kassations
antrages bei dem zuständigen Gericht.

§ 315
Änderung und Rücknahme des Kassationsantrages

(1) Der Kassationsantrag kann auf einen oder mehrere Angeklagte so
wie auf bestimmte Teile der Entscheidung beschränkt werden.

(2) Der Kassationsantrag kann bis zum Ende der Schlußvorträge geän
dert oder zurückgenommen werden; eine Zustimmung des Angeklagten ist 
in keinem Fall erforderlich.

§ 316 

Haftbefehl
Nach ’Eingang des Kassationsantrages kann das für die Kassation zu

ständige Gericht Haftbefehl erlassen.

Z w e i t e r  A b s c h n i t t  

Kassationsverfahren

§ 317
Zustellung des Kassationsantrages

(1) Der Kassationsantrag ist dem Angeklagten zusammen mit der Be
gründung spätestens eine Woche vor dem Hauptverhandlungstermin vom 
Kassationsgericht zuzustellen.

(2) Die Bestimmungen der §§ 184, 185 gelten entsprechend

§ 318
Benachrichtigung vom Termin der Hauptverhandlung

(1) Der Angeklagte und auf dessen Verlangen der Verteidiger sind von 
dem Termin der Hauptverhandlung zu benachrichtigen. Soweit der Kassa
tionsantrag einen Schadensersatzanspruch betrifft, ist auch der Geschä
digte zu benachrichtigen. Der Angeklagte kann in der Hauptverhandlung 
erscheinen oder sich durch einen mit schriftlicher Vollmacht versehenen 
Verteidiger vertreten lassen.

(2) Der inhaftierte Angeklagte hat keinen Anspruch auf Anwesenheit.

§ 319 
Hauptverhandlung

(1) Über den Kassationsantrag entscheidet das für die Kassation zu
ständige Gericht in einer Hauptverhandlung durch Urteil.

(2) Eine Beweisaufnahme findet im Kassationsverfahren nicht statt.
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